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Leitsatz

Arbeitgeber und Betriebsrat sind grundsätzlich befugt, eine Videoüberwachung im Betrieb ein-
zuführen. (Rn.13) Die Zulässigkeit des damit verbundenen Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte
der Arbeitnehmer richtet sich nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. (Rn.17)

Orientierungssatz

1. Wird in öffentlich zugänglichen Räumen eine Videoüberwachung durchgeführt, ist der in § 6b
Abs 5 BDSG ausdrücklich normierte, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz konkretisierende allge-
meine Rechtsgedanke zu beachten, wonach die im Wege der Videoüberwachung gewonnenen
Daten "unverzüglich" gelöscht werden müssen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr
erforderlich sind. (Rn.35)

2. Eine Einigungsstelle hat den ihr übertragenen Regelungsstreit grundsätzlich vollständig und
abschließend zu lösen. Gleichwohl sind Einigungsstellensprüche, die den Regelungsgegenstand
zunächst nur abstrakt-generell regeln, Maßnahmen des Arbeitgebers im konkreten Einzelfall
aber an eine weitere Zustimmung des Betriebsrats knüpfen und für den Fall der Nichterteilung
der Zustimmung ein erneutes Einigungsstellenverfahren vorsehen, nicht generell ausgeschlos-
sen (vergleiche BAG vom 18.04.1989 - 1 ABR 2/88 = BAGE 61, 305). Sie sind jedenfalls dann
nicht zu beanstanden, wenn durch sie der Regelungsstreit grundsätzlich gelöst, aber zugleich
dem Umstand Rechnung getragen wird, dass die erst künftig auftretenden Einzelfälle jeweils
noch eine Würdigung der konkreten Umstände sowie eine unter Beachtung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes vorzunehmende Interessenabwägung verlangen. (Rn.42)

3. Die Betriebsparteien können sich zwar nach § 76 Abs 1 S 2 BetrVG durch freiwillige Betriebs-
vereinbarung auf die Errichtung einer ständigen Einigungsstelle verständigen. Eine Einigungs-
stelle kann aber nicht durch einen Spruch gegen den Willen einer Betriebspartei die Besetzung
einer ständigen oder einer künftig für bestimmte Gegenstände zuständigen Einigungsstelle fest-
legen. (Rn.45)
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